
   

Aufsichtspflicht 
 
 
Kinder unter 7 Jahren (im Straßenverkehr unter 10 Jahren bei Unfall mit KFZ) sind 
nicht haftbar zu machen, daher sind sie aufsichtsbedürftig 
 
 

 

               Aufsichtspflicht der Tagespflegeperson 
besteht auch ohne Vertrag durch tatsächliche Betreuung 

mittelbare Aufsichtspflicht: 
 
-  Alter des Kindes 
-  Charakter 
-  Entwicklungsstand 
-  Einsichtsfähigkeit 
-  bisheriges Verhalten 

keine Dauerüberwachung, sondern: 
 
-  situationsabhängige Überwachung 
-  Information über Gefahrenquellen 
-  Umgang mit Gefahrenquellen 
-  Ausspruch von Ge- und Verboten 
-  Eingreifen bei konkreter Gefahr 
 

unmittelbare Aufsichtspflicht: 
 
-  Örtlichkeit 
-  Gegenstände 
-  Situation (Streit unter Kindern) 
-  Aktionen (Gemüseschneiden) 
-  Beschäftigung (Basteln) 


